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Kostentragung bei vom Militär veriangten Untersuchungen*
Seit einigen Jahren besteht die Praxis, dass Wehrmänner aufgefordert werden,

sich ärztlich untersuchen, eventuell röntgen zu lassen und sich mit den Unter-
suchungsergebnissen, ärztliches Zeugnis, Röntgenaufnahme, Elektrokardiogramm
und dergleichen vor U. C. zu stellen, ohne dass gleichzeitig bestimmt wurde, wo
der Aufgebotene die Untersuchungen zu Lasten derjenigen Stelle, welche die Unter-
suchungen verlangte, vornehmen lassen könne. Diese Praxis verschiedener mili-
tärischer Stellen brachte den Krankenkassen ernstliche Unannehmlichkeiten. Der
untersuchende Arzt oder die Heilanstalt verlangte Kostengutsprache; der Wehr-
mann konnte oft oder wollte, eingedenk des Grundsatzes — wer befiehlt, der
zahle — nicht bezahlen. Die U. C.-Sanitätsoffiziere erklärten, ihnen sei für solche

Ausgaben kein Kredit eingeräumt worden, und so landete der Wehrmann meistens
endlich bei der Krankenkasse mit dem Begehren um Abgabe eines Kranken-
Scheines mit Gültigkeit für die vom Militär verlangten Untersuchungen. Diese

musste aus Gründen der Konsequenz solche Begehren ablehnen, weil es sich dabei
nicht um Massnahmen handelt, die der Heilung einer Krankheit dienen, sondern
lediglich um die Feststellung eines Zustandes, oft sogar direkt um die Beweis-
erbringung dafür, dass der Untersuchte nicht krank, sondern vollständig gesund
sei. Ärzte, die es nicht sehr gewissenhaft mit der Respektierung der Grenzen der
Pflichten der Krankenversicherung nehmen, kamen ihrem Klienten so entgegen,
dass sie einfach den zu Untersuchenden krank meldeten wegen Verdacht auf
und schlössen den Fall nach durchgeführter Untersuchung unter Rechnungs-
Stellung an die Krankenkasse ab. Sie haben dadurch die Krankenversicherung un-
rechtmässig belastet. Es sind diesbezüglich mit der Zeit unhaltbare Zustände ent-
standen und die Leitung des Konkordates hat sich veranlasst gesehen, das Bundes-
amt für Sozialversicherung auf die unerquicklichen Verhältnisse aufmerksam zu
machen und um deren Änderung zu ersuchen. Dieses hat sich an den Herrn Ober-
feldarzt, als die hiefür zuständige Stelle gewandt und heute kann als sehr erfreu-
liches Resultat der Aktion eine klare und gerechte Regelung der Frage der Unter-
suebungskosten bei Eintrittsmusterung bekannt gegeben werden.

Der Herr Oberfeldarzt umschreibt seine Stellungnahme zur konkreten Frage
wie folgt:

„Grundsätzlich ist der Auftraggeber zahlungspflichtig. Ärztliche Zeug-
nisse und Spezialuntersuchungen, die von Sanitätsdienststellen ange-
ordnet werden, müssen von diesen beglichen werden.

Verfügt der Truppenarzt bei der sanitarischen Eintrittsmusterung die
Vornahme besonderer Untersuchungen, wie E. K. G. oder Thoraxaufnahme,
so gehen diese Untersuchungen zu Lasten der Truppe nach Suva-Tarif.

Verfügt eine U. C. Dispensation mit dem Zusatz: „...hat sich nach Ab-
lauf der Dispensationsfrist wieder vor U. C. zu stellen mit neuem ärztlichen

* Abdruck aus „Schweizerische Krankenkassen-Zeitung" Nr. 20 vom 16. Oktober 1944.
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Zeugnis, Thoraxaufnahme, E.K. G. usw.", so gehen diese besonderen Unter-
suchungen ebenfalls zu Lasten der Armee. Der U. C.-Vorsitzende hat die

Rechnung für diese Zeugnisse und Spezialuntersuchungen zu visieren und zu-
sammen mit dem spezialärztlichen Bericht an die Abteilung für Sanität,
IV. Sektion, zur Begleichung zu überweisen.

Dagegen fallen nach wie vor alle Kosten für ärztliche Zeugnisse und

Spezialuntersuchungen zu Lasten des Wehrmannes, wenn der Be-

treffende ein Gesuch um Revision eines U. C.-Entscheides stellt oder während
eines Urlaubes oder nach Entlassung auf Pikett vor U. C. zu erscheinen
wünscht."

Diese Regelung schafft nun endlich Ordnung in die bisher ungeordneten Ver-
hältnisse. Sie lässt dem Wehrmann durch die Bestimmung, dass grundsätzlich der

Auftraggeber zahlungspflichtig sei, Gerechtigkeit widerfahren und gibt den Kran-
kenkassen nicht nur die Möglichkeit, sich vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme
wirksamer als bisher zu schützen, sondern auch das Mittel in die Hand, einwand-
frei festzustellen, wer zahlungspflichtig ist. E. Z-

Die Grundlagen für das iefreibungsverfahren
Der Fourier kennt die grünen Karten, welche ihm mitteilen, dass über einem

Wehrmann seiner Einheit ein Betreibungsverfahren hängt und mit der er die Ent-
lassung seiner Einheit anzuzeigen hat. Er sollte deshalb auch über die Grundlagen
für das Betreibungsverfahren orientiert sein. Der „Schweizer Soldat" enthält in
seiner Nummer vom 20. Oktober hierüber folgendes:

Die Grundlagen des Betreibungsverfahrerns sind festgehalten in einer Ver-
Ordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Milderungen
der Zwangsvollstreckung. Artikel 16 dieser Verordnung lautet:

„Für einen Schuldner, der sich im Militärdienst befindet, besteht während
der Dauer des Dienstes Rechtsstillstand.

Hat der Schuldner während der letzten dreissig Tage vor der Entlassung
oder Beurlaubung mindestens fünfzehn Tage Dienst geleistet, so besteht der
Rechtsstillstand auch noch während der vier auf die Entlassung oder Beurlau-
bung folgenden Wochen.

Diese Bestimmungen finden auf die Schuldner keine Anwendung, die
sich in der Eigenschaft von Militärbeamten, Instruktoren usw. im Dienste
befinden."
Es steht somit fest, dass dem Wehrmann nach seiner Entlassung aus dem

Militärdienst noch ein weiterer Rechtsstillstand von vier Wochen zukommt.
Es kommt nun allerdings häufig vor, dass bei Zustellung von Betreibungs-

akten an Familienangehörige dem Betreibungsamt nichts über eine kurz vorher
erfolgte Entlassung des betriebenen Wehrmannes zur Kenntnis gebracht wird. Das

mag vielfach darauf zurückzuführen sein, dass der Wehrmann selbst von dieser
zu seinen Gunsten erlassenen Bestimmung keine Kenntnis hat.
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